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RS OGH 1986/10/16 6Ob13/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1986

Norm

AnerbenG §10

AußStrG §16 BIII2a

AußStrG §145 D

Rechtssatz

Ist die Sonderrechtsnachfolge des Anerben durch Zuweisung in der vorzunehmenden Erbteilung ausgewiesen, liegt

eine analoge Anwendung des § 145 AußStrG auf das Sondervermögen nicht derart fern, daß eine solche Analogie

wegen Verstößen gegen anerkannte Auslegungsgrundsätze oder Denkgesetze als o8enbar gesetzwidrig zu werten

wäre.
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